
 
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 154/17 

 

 

Betreff: 
 

9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. L 30, Kennwort: 
"Hauenhorst - Mitte, Teil A", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 

 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
  Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des 
  Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
  

Status: öffentlich 
 

Beratungsfolge 

Ausschuss für Stadtentwick-

lung, Umwelt und Klimaschutz 

21.06.2017 Berichterstattung 

durch: 

Frau Karasch 

Herrn Dörtelmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Rat der Stadt Rheine  Berichterstattung 

durch: 

Herrn Hachmann 

Frau Karasch 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Leitprojekt 4    Rheine - die gesunde Stadt 

Produktgruppe 51    Stadtplanung 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 

Aufwendungen        € Auszahlungen       € 

Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 

 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 

durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       

 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 154/17 
 

VORBEMERKUNG / KURZERLÄUTERUNG: 
 
Ziel der beabsichtigten Bebauungsplanänderung ist für den dargestellten Ände-

rungsbereich die Ermöglichung einer moderaten und geordneten Nachverdich-
tung auf den hierfür Potenziale bietenden Wohnbaugrundstücken. Im Wesentli-

chen besteht die geplante Änderung darin, dass ein neues Baufeld im rückwärti-
gen Bereich vorgesehen ist, welches das bisherige Planungsrecht im Änderungs-
bereich ergänzt. Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im für Innenentwick-

lungsbebauungspläne möglichen beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB. 
Der geplante Änderungsentwurf wurde zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz beraten (vgl. Vorlage 061/17). 
 

Gemäß der letzten Beschlussfassung hat inzwischen die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB vom 03. April 2017 bis einschließlich  08. Mai 2017 stattgefunden. Ort 

und Dauer der Auslegung sind am 22. März 2017, also mehr als eine Woche vor-
her, ortsüblich bekannt gemacht worden. Es wurde der Hinweis gegeben, dass 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

 
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden paral-

lel von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB beteiligt, d.h. ins-
besondere zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb eines Monats aufgefordert. 

 
Über die während dieser Zeit vorgebrachten, abwägungsrelevanten Stellung-

nahmen ist zu beraten. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen, um danach den Satzungsbeschluss zu 
fassen. 

 
Ein Auszug bzw. Ausschnitte aus dem Entwurf der Bebauungsplanänderung lie-

gen bei (Anlagen 1 und 2; Alt-Neu-Gegenüberstellung). 
 
Alle weiteren wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Be-

gründung zu der Bebauungsplanänderung (Anlage 3) und den textlichen Festset-
zungen (Anlage 4) zu entnehmen, die dieser Vorlage beigefügt sind. Die Begrün-

dung ist als Verdeutlichung der Entscheidungsfindung bzw. als Basismaterial bei 
gerichtlicher Abwägungskontrolle mit zu beschließen. Als Anlage und Teil der Be-
gründung ist die erfolgte artenschutzrechtliche Prüfung ebenfalls beigefügt (An-

lage 5). 
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BESCHLUSSVORSCHLAG / EMPFEHLUNG: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat 

der Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

I. Beratung der Stellungnahmen 
 

1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 

Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 

 
 

 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
 

2.1 Stadt Rheine FB 5.72 - Geoinformation/Kampfmittelräumung  

mit Verweis auf eine Stellungnahme der Bezirksregierung Arns-
berg, Kampfmittelbeseitigungsdienst v. 23.03.2017 

  Stellungnahme vom 24.03.2017 

 
Inhalt: 

 
„Ich empfehle folgende Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen: 
 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich, da keine in den Luftbildern erkennbare 
Belastung vorliegt. 

 
Es ist möglich, dass die verwendeten Luftbilder aufgrund von Bildfehlern, unge-
nügender zeitlicher Abdeckung oder ungenügender Sichtbarkeit, nicht alle 

Kampfmittelbelastungen zeigen. Die zuständige örtliche Ordnungsbehörde ist 
deshalb nicht davon entbunden, eigene Erkenntnisse über Kampfmittelbelastun-

gen der beantragten Fläche heranzuziehen (z.B. Zeitzeugenaussagen). 
 
Allgemeines: 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich ver-
färbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 

einzustellen und ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-
Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.“ 
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Abwägungsempfehlung: 
 

Den Empfehlungen wird nachgekommen, indem folgender Hinweis auf der Plan-
zeichnung als Information und zur Gefahrenvorsorge aufgenommen wird: 
 

„Eine Beteiligung der Bezirksregierung Arnsberg – Kampfmittelbeseitigungsdienst 
hat stattgefunden. Die Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 

lässt keine Bombardierung erkennen. 
Da ein Kampfmittelvorkommen (z. B. Bomben, Granaten, Munition, usw.) nie-
mals völlig ausgeschlossen werden kann, gelten die allgemeinen Vorsorgegrund-

sätze der Kampfmittelvorsorge. Bei Verdachtsmomenten (z.B. ungewöhnliche 
Verfärbung, verdächtige Objekte im Boden) sind die Erd- und Bauarbeiten sofort 

einzustellen und sind umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ord-
nungsamt oder der Staatliche Kampfmittelräumdienst als zuständige Stellen zu 

benachrichtigen.“ 
 
 

2.2 Sonstige Stellungnahmen 
 

Es wird festgestellt, dass von Seiten der übrigen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange keine weiteren abwägungsrelevanten Stellungnahmen ein-
gegangen sind. 

 
 

 

Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschlüsse: 

 

 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Empfehlungen des Ausschusses für Stadt-

entwicklung, Umwelt und Klimaschutz zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB sowie § 13 Abs. 

2 Nrn. 1, 2 und 3 BauGB billigend zur Kenntnis und beschließt diese. Er nimmt 
hiermit – zum allein maßgebenden Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses – die voll-
ständige Erfassung, Bewertung und gerechte Abwägung aller von der Planung 

betroffenen Belange vor. 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung sowie 
der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung wird die 
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. L 30, Kennwort: "Hauenhorst-Mitte, Teil 
A", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 

 
Es wird festgestellt, dass die 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. L 30, Kenn-

wort: "Hauenhorst-Mitte, Teil A", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächen-
nutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge der Flächennutzungsplan 

keiner Anpassung im Wege der Berichtigung bedarf. 
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